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Ein Recht auf Tauschfl äche?
Straßen, Baugebiete, Hochwasserschutz: Der Landhunger der öffentlichen 
Hand ist enorm. Landwirte haben bei Flächenverlusten nur dann ein Recht auf 
Tauschfl ächen, wenn sie nachweisen können, dass ihre Existenz bedroht ist.

V erliert ein Betrieb Eigen-
tums- oder Pachtfl ächen, so 
kann – schneller als man ge-

meinhin denkt – seine Existenz ge-
fährdet sein. Was nützt eine Geld-
entschädigung für Flächen, die zum 
Beispiel für eine Hochwasser-Schutz-
maßnahme abgetreten werden müs-
sen, wenn man damit keine Ersatz-
fl ächen kaufen kann, weil keine 
angeboten werden oder weil sie über-
teuert sind? Gelingt keine Re-Investi-
tion, holt sich der Fiskus einen Gut-
teil der Entschädigung.

Deshalb sind Landwirte häufi g nur 
dann bereit, Flächen für solche In-
frastrukturmaßnahmen abzugeben, 
wenn ihnen Tauschland angeboten 
wird. Auf was aber muss der Land-
wirt achten, um bei diesem Kampf 
um die Fläche nicht den Kürzeren zu 
ziehen? 

Betroffene werden 
nicht angeschrieben

Die rechtlichen Grundlagen für 
die Inanspruchnahme von Flächen 
werden meist in einem Planfeststel-
lungsverfahren gelegt (zum Beispiel 
Bundesstraßen, Bundesautobahnen, 
Bundeswasserstraßen, Eisenbahn-
Verkehrsanlagen, Luft verkehrsanla-
gen, Deponien, Betriebsanlagen für 
Straßenbahnen, bergbauliche Vorha-
ben, Gewässerausbau, Deichbau).

Das Planfeststellungsverfahren be-
ginnt mit der Einreichung eines Pla-
nes durch den Vorhabenträger (zum 
Beispiel Straßenbauverwaltung) bei 
der zuständigen Anhörungsbehör-
de (in Bayern meist die Bezirksre-
gierungen oder Landratsämter). Die 
Planfeststellungsbehörde veranlasst 
in einem Anhörungsverfahren zu-
nächst die Einholung von Stellung-
nahmen der verschiedenen betrof-
fenen Behörden, zum Beispiel auch 
des Landwirtschaft samtes.

Daran anschließend erfolgt die öf-
fentliche Auslegung der Pläne und 
Planunterlagen. Diese öff entliche 
Auslegung wird zumeist nur durch 
entsprechende Veröff entlichung in 
der Tageszeitung  bekannt gemacht. 
Das heißt: Der einzelne in seinem 
Grundstück Betroff ene muss nicht 
individuell informiert werden. 

Im Rahmen dieser öff entlichen 
Auslegung muss man sich der Mühe 
unterziehen, sich durch meist eine 
Vielzahl von Ordnern, Plänen und 
technischen Beschreibungen zu ar-
beiten, um zu erkennen, ob und wie 
man im Einzelnen durch die geplante 
Maßnahme betroff en ist. Häufi g ist es 
dabei erforderlich, auch einen Fach-
gutachter hinzuzuziehen (zum Bei-
spiel bei Trinkwasser-Schutzgebie-

ten), um die Betroff enheit durch die 
Planung überhaupt erst erkennen zu 
können.

Nur zwei Wochen Zeit 
für Einsprüche

Mit der öff entlichen Auslegung 
wird zugleich bestimmt, dass Ein-
wendungen gegen die Planung in-
nerhalb einer bestimmten Frist (im 
Regelfall während der Auslegungszeit 
und 2 Wochen danach) vorgebracht 
werden müssen. 

Diese Frist muss unbedingt einge-
halten werden. Vorzubringen ist al-
les, was in irgendeiner Weise den Be-
trieb beeinträchtigen kann. Wer also 
mit mehr als einigen Quadratmetern 
oder in sonstiger erheblicher Weise 
von der Maßnahme betroff en ist, soll-
te fristgerecht den Einwand der Exis-
tenzgefährdung erheben. 

Hier ist falsche Scheu fehl am Platz. 
Bereits bei einem Flächenverlust von 
5 % der Nutzfl äche kann nach einer 
umstrittenen Faustformel eine sol-
che Existenzgefährdung eintreten. 
Bei Betrieben mit Sonderkulturen 
kann die Schwelle auch noch darun-
ter liegen. 

Zu denken ist nicht nur an den Ver-
lust der Eigentumsfl ächen, auch Ver-
lust an Pachtfl ächen kann von Bedeu-
tung sein. Ebenso Nachteile durch 
zukünft ige Umwege, wenn bisherige 

Wegeverbindungen zerschnitten wer-
den. Gleiches gilt für die Verschlech-
terung von Grundstückszuschnitten, 
wie etwa das Entstehen von unwirt-
schaft lichen Restfl ächen (sogenann-
te Zerschneidungsschäden). 

Versäumt man es hier, fristgerecht 
Einwendungen vorzubringen, so ist 
man später damit ausgeschlossen 
(Präklusionswirkung). Dies gilt aller-
dings dann nicht, wenn sich die be-
sondere Betroff enheit des Landwirts 
für die Planfeststellungsbehörde ge-
radezu aufdrängen muss. 

Auch wenn die Frist versäumt wur-
de, sollte man daher die besondere 
Betroff enheit dennoch darstellen und 
vortragen, um die Planfeststellungs-
behörde zu veranlassen, über diese 
Belange –  als sozusagen von Amts 
wegen zu berücksichtigend – in der 
Abwägung der Planfeststellung zu 
entscheiden. 

Bereits im Rahmen dieses Planfest-
stellungsverfahrens muss die Plan-
feststellungsbehörde prüfen, ob ein 
Flächenverlust oder die sonstigen vor-
getragenen Auswirkungen zu einer 
Existenzgefährdung des betroff enen 
Landwirts führt. Hier ist der betrof-
fene Landwirt aber auch zu einer ge-
wissen Mitwirkung verpfl ichtet. Um 
die Frage der Existenzgefährdung 
sachgerecht beurteilen zu können, 
muss auf betriebliche Daten zurück-
gegriff en werden. Diese muss der be-
troff ene Landwirt bereitstellen.

Der Landwirt ist nicht verpfl ichtet, 
selbst Berechnungen oder derglei-
chen vorzunehmen. Meist wird ein 
formblattmäßiger Datenerhebungs-
bogen versandt, mit dem diverse Da-
ten des Betriebes abgefragt werden. 
Verweigert der Betroff ene diese Mit-
wirkung und macht er damit eine 
sachgerechte Prüfung der Existenz-
gefährdung unmöglich, kann er sich 
später nicht auf eine solche berufen. 

Die Einwendungen werden vom 
Vorhabenträger geprüft  und in einem 
sich anschließenden Erörterungster-
min, der von der Anhörungsbehörde  
geleitet wird, mit den Betroff enen er-
örtert. Manchmal kann diese Erör-
terung schon dazu führen, dass der 
Vorhabenträger einem Betroff enen 
die Bereitstellung von Ersatzfl ächen 
verbindlich zusichert. 

Klage gegen 

Planfeststellung

D ie Planfeststellungsbehör-
de schließt das Verfahren 

mit einem Planfeststellungsbe-
schluss ab, mit dem das Vorha-
ben gegebenenfalls unter Aufl a-
gen genehmigt wird, oder aber 
die Genehmigung versagt wird. 
Wer sich durch einen solchen 
Planfeststellungsbeschluss in 
seinen Rechten verletzt sieht, der 
kann hiergegen Klage erheben. 
Die Klagefrist beträgt grundsätz-
lich 1 Monat ab Bekanntgabe des 
Planfeststellungsbeschlusses.

Diese Bekanntgabe kann ent-
weder durch individuelle Zustel-
lung erfolgen, zumeist wird der 
Planfeststellungsbeschluss aber 
amtlich bekannt gemacht und 
gilt damit als allen Bürgern zu-
gestellt (gleichgültig, ob sie die 
Bekanntmachung gelesen haben 
oder nicht).

Ein von einem Planfeststel-
lungsverfahren betroffener Land-
wirt sollte daher während des ge-
samten Verfahrens die amtlichen 
Bekanntmachungen genau ver-
folgen, denn auch die Ausle-
gung und die Einwendungsfrist 
werden häufi g auf diese Weise 
bekanntgemacht.

An welches Gericht die Kla-
ge zu richten ist, ergibt sich aus 
der Rechtsbehelfsbelehrung des 
Planfeststellungsbeschlusses, 
dort sind auch die notwendigen 
Formalien beschrieben. In eini-
gen Fällen kann die Klage nur 

durch einen Rechtsanwalt 
erhoben werden.
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Das Anhörungsergebnis wird so-
dann von der Planfeststellungs-
behörde geprüft . Dabei sind alle 
von der geplanten Maßnahme be-
rührten öff entlichen und privaten 
Belange zu gewichten und unter-
einander sowie gegeneinander ab-
zuwägen. Dieser Abwägungsvor-
gang ist das zentrale Element des 
Planfestzustellungsverfahrens. 

Die Behörde muss eine 
Abwägung vornehmen

Die Betroff enheit landwirtschaft -
licher Betriebe ist ein Belang, den die 
Planfeststellungsbehörde in mehr-
facher Hinsicht abwägen muss. Der 
grundgesetzlich garantierte Schutz 
des Eigentums umfasst nicht nur 
das Eigentum an der Fläche, sondern 
auch das Recht sowie den Schutz 
eines eingerichteten und ausgeübten 
landwirtschaft lichen Betriebs. 

Neben den privaten Belangen des 
einzelnen betroff enen Eigentümers 
steht an seiner Seite der öff entliche 
Belang der Erhaltung leistungsfähi-
ger landwirtschaft licher Betriebe und 
deren Arbeitsplätze. Auch dieser Be-
lang muss von der Planfeststellungs-
behörde berücksichtigt werden, ins-
besondere dann, wenn zum Beispiel 
entlang einer geplanten Straße meh-
rere Betriebe möglicherweise in ih-
rer Existenz beeinträchtigt werden. 
Dies kann zum Beispiel bei einer Ab-
wägung dazu führen, dass eine an-
dere Trassenführung gewählt wer-
den muss.

Häufi g werden Straßenbaumaß-
nahmen in mehreren Planungsab-
schnitten vollzogen. Hat ein Landwirt 
mehrere Flächen in verschiedenen 
Planungsabschnitten, so muss für je-
den Planungsabschnitt seine Gesamt-
betroff enheit berücksichtigt werden. 

Weil die Rechtsprechung bislang 
kaum klare Vorgaben gemacht hat, 
kommt es nicht selten vor, dass die 
Vorhabenträger eine Existenzge-
fährdung eher verneinen, während 
ein betroff ener Landwirt gegebe-
nenfalls unter Zuhilfenahme eines 
landwirtschaft lichen Sachverstän-
digen zu einem anderen Ergebnis 
kommt. Da rin liegt allerdings auch 
eine Chance. 

Hat sich die Planfeststellungsbe-
hörde etwa auf ein Gutachten des 
Vorhabenträgers verlassen und stellt 
sich dieses als fehlerhaft  dar, so kann 
der betroff ene Landwirt zu Recht 
einwenden, dass sein Belang in dem 
Abwägungsvorgang unzureichend 
gewürdigt wurde. Dann ist der Plan-
feststellungsbeschluss rechtlich feh-
lerhaft  und kann mit Aussicht auf Er-
folg gerichtlich angegriff en werden. 

Behördenfehler als 
Angriffspunkt

Ähnliches gilt, wenn falsche Da-
ten der Bewertung zugrundegelegt 
werden. Häufi g vergeht zwischen 
den Erhebungen zur Existenzgefähr-
dung und dem Erlass des Planfest-
stellungsbeschlusses viel Zeit, sodass 
sich mitunter auch die betrieblichen 
Verhältnisse geändert haben können. 
Auch dies ist eine mögliche Fehler-
quelle. Beurteilungsstichtag für die 
Existenzgefährdung ist der Erlass des 
Planfeststellungsbeschlusses.

Wenn die Planfeststellungsbehör-
de die Existenzgefährdung richtig er-
kennt, bedeutet dies nicht zwangsläu-
fi g, dass damit das Vorhaben gestoppt 
werden kann. Vielmehr hat die Plan-
feststellungsbehörde den richtig er-
kannten Belang mit anderen Belan-
gen, etwa der Verkehrssicherheit oder 
dem Hochwasserschutz, gegenein-
ander abzuwägen. Diese Abwägung 
kann auch dazu führen, dass ande-
re Belange überwiegen und deshalb 
der Planfeststellungsbeschluss erlas-
sen wird. Mit einem solchen Planfest-
stellungsbeschluss wird die Rechts-
grundlage für einen Zugriff  auf das 
private Eigentum, sprich: die Flächen 
des Landwirtes, geschaff en. 

Ein tatsächlicher Entzug der Flä-
chen erfolgt dann erst in einem Ent-

eignungsverfahren, wenn sich der 
Vorhabenträger nicht doch noch mit 
dem Landwirt einigt. Zeichnet sich 
im Rahmen dieses Planfeststellungs-
verfahrens ab, dass bei einem Betrof-
fenen eine Existenzgefährdung infol-
ge der Beanspruchung von Flächen 
eintritt, so wird oft  der Vorhabenträ-
ger schon hier verbindliche erklären, 
dass er den Betroff enen die Bereit-
stellung von Ersatzland oder Tausch-
fl ächen zusagt. 

Eine solche Zusage kann den Be-
lang der Existenzgefährdung entfal-
len lassen, wenn die Ersatzfl ächen 
nach Qualität, Lage, Erreichbarkeit 
usw. grundsätzlich geeignet sind. 
Der Landwirt ist allerdings nicht 
verpfl ichtet, diese Flächen auch tat-
sächlich im Tausch anzunehmen. 
Allerdings kann er sich im Fall einer 
Weigerung dann auch nicht mehr auf 
eine Existenzgefährdung berufen. 

Bei Tauschfl ächen auch 
Qualität entscheidend

Zur Abwendung einer Existenzge-
fährdung ist es auch nicht erforder-
lich, dass Ersatzfl äche in mindestens 
gleichem Umfang wie die vom Vor-
habenträger beanspruchte Fläche 
zur Verfügung gestellt wird. Streng-
genommen genügt es, wenn der Vor-
habenträger so viel Ersatzfl äche be-
reitstellt, dass gerade die Schwelle 
der Existenzgefährdung nicht mehr 
überschritten wird. In diesem Falle 
verbleibt dem Landwirt neben der 
Bereitstellung einer Teilfl äche nur ein  
Entschädigungsanspruch in Geld. 

Eine Existenzgefährdung ist im Üb-
rigen nicht nur bei erheblichen Flä-
chenverlusten anzunehmen. Sie kann 
auch in anderer Weise eintreten, wenn 
zum Beispiel eine unmittelbare Hof-
anschlussfl äche, die idealerweise für 

den Weidegang genutzt wird, durch 
einen Straßenneubau von der Hofstel-
le im Wesentlichen abgetrennt wird. 
Hier entstehen Nachteile etwa durch 
zukünft ige Umwege, Wegfall der Wei-
demöglichkeit oder Formverschlechte-
rungsschäden des Grundstücks. Hier 
wird der Vorhabenträger prüfen, ob 
er zumindest einen Teil der Nachteile 
zum Beispiel durch eine Brücke aus-
gleichen kann. 

Augenmerk ist auch auf die über 
den Flächenverlust hinausgehenden 
weiteren Eingriff sfolgen zu legen. So 
kann der Nachteil durch Umwege 
oder Betriebsumstellung im Einzelfall  
höher sein als der Wert der Fläche. 
Bei der Beurteilung der Existenzge-
fährdung im Rahmen des Planfest-
stellungsverfahrens müssen so zum 
Beispiel auch Umwegschäden be-
rücksichtigt werden, auch wenn diese 
Umwege tatsächlich keinen Entschä-
digungsanspruch auslösen, weil ein 
Rechtsanspruch auf Beibehaltung ei-
ner bisherigen Erschließungsfunkti-
on nicht besteht. Josef Deuringer

Fachanwalt für Agrarrecht
Dr. Nikolaus Birkl

Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
Augsburg

Nächste Woche: Wann liegt eine
Gefährdung der Existenz vor?

Weshalb ist die Frage der Exis-
tenzgefährdung so wichtig, 

wenn Landwirte Flächen an die 
öffentliche Hand abtreten müs-
sen? Folgende Gründe sind dafür 
maßgebend: 

Die Gefährdung der Existenz 
eines landwirtschaftlichen Be-
triebes ist sowohl als privater Be-
lang des Betroffenen als auch als öf-
fentlicher Belang der Allgemeinheit 
mit einem erheblichen Gewicht in 
den Abwägungsvorgang einer Plan-
feststellung einzubeziehen. 

Nur dann, wenn tatsächlich eine  
Existenzgefährdung  vorliegt, ist der 
Vorhabenträger verpfl ichtet, Ersatz-
land bereitzustellen. Eine der ge-
setzlichen Vorgaben lautet nämlich 
(§ 100 BauGB): „Die Entschädigung 
ist auf Antrag des Eigentümers in 
geeignetem Ersatzland festzuset-
zen, wenn er zur Sicherung seiner 
Berufstätigkeit, seiner Erwerbstä-
tigkeit … auf Ersatzland angewie-
sen ist“.

●

●

Es kommt hinzu, dass in einem 
Falle, in dem die Existenzgefähr-
dung nur durch Bereitstellung von 
Ersatzland beseitigt werden kann, 
auch die Kosten für die Wiederbe-
schaffung, das heißt zum Beispiel 
Notarkosten, Grunderwerbssteu-
er usw., vom Vorhabenträger über-
nommen werden müssen. Dies gilt 
auch, wenn der Betroffene sich die 
Ersatzfl ächen selbst beschafft.

Ist das Ersatzgrundstück weiter 
vom Betrieb entfernt, so hat der be-
troffene Landwirt Anspruch auf eine 
sogenannte „Mehrwegentschädi-
gung“.  Auch noch weitere Entschä-
digungspositionen sind denkbar. 

Nicht nur Eigentümer, sondern 
auch Pächter von Flächen können 
durch hoheitliche Eingriffe beein-
trächtigt werden. Auch das Pacht-
recht ist eine geschützte Rechtspo-
sition. Wenn der Pächter Flächen für 
eine öffentliche Maßnahme abge-
ben muss, hat er zwar keinen An-
spruch darauf, dass ihm Flächen zu 

●

●

●

Eigentum verschafft werden, wohl 
aber im Falle einer Existenzgefähr-
dung darauf, dass ihm Pachtfl ächen 
zumindest für die Restlaufzeit sei-
ner nunmehr vielleicht hinfällig ge-
wordenen Pachtverträge zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Wird für eine öffentliche Maß-
nahme Ersatzland benötigt, um 
Existenzgefährdungen betroffener 
Landwirte auszugleichen, so könnte 
dieses Ersatzland – zumindest the-
oretisch – auch durch Enteignung 
anderer Landwirte beschafft wer-
den (§ 90 BauGB), die dadurch 
nicht selbst in Existenzgefährdung 
geraten. In der Praxis wird von die-
ser Möglichkeit allerdings faktisch 
kaum Gebrauch gemacht.

Liegt keine Existenzgefährdung 
vor, behält der Landwirt seinen An-
spruch auf Entschädigung für den 
Flächenverlust und weitere Beein-
trächtigungen. Einen Anspruch auf 
Flächenbereitstellung wird er aller-
dings kaum durchsetzen können.

Nur die Existenzbedrohung garantiert auch Ersatzland

Der Verlust von Land 
stellt für Landwirte stets 
ein Problem dar.
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